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Regeste

Regeste Personalversicherung. Auslegung der Statuten einer von einem Privatunternehmen
in Form einer Genossenschaft errichteten Pensionskasse. Anwendung der Regeln, die für
die Auslegung von Verträgen (insbesondere von Versicherungsverträgen) gelten. Hat der
wegen Invalidität entlassene, aber noch teilweise arbeitsfähige Versicherte nach den
Statuten eine Vollrente oder nur eine dem Invaliditätsgrad entsprechende Teilrente zu
beanspruchen? Kann die Kasse anstelle der Rente eine Barabfindung ausrichten?

Regeste Assurance du personnel. Interprétation des statuts d'une caisse de pensions
constituée par une entreprise privée dans la forme d'une société coopérative. Application
des règles de l'interprétation des contrats (notamment des contrats d'assurance). L'assuré
congédié pour cause d'invalidité mais encore partiellementcapable de travailler peut-il
réclamer, selon les statuts, une rente complète ou seulement une rente partielle
proportionnelle à son invalidité? La Caisse peut-elle lui verser, au lieu de la rente, la valeur
de celle-ci capitalisée?

Regesto Assicurazione del personale. Interpretazione degli statuti di una cassa pensione
istituita da un'azienda privata in forma di società cooperativa. Applicazione delle regole
dell'interpretazione di contratti (in particolare di contratti d'assicurazione). L'assicurato
licenziato per causa d'invalidità ma ancora parzialmente abile al lavoro, può chiedere,
secondo gli statuti, una rendita completa o solo una rendita parziale proporzionata al grado
della sua invalidità? Può la cassa versargli, in vece e luogo della rendita, il relativo valore
capitalizzato?

Erwägungen

E. 1
Der Kläger bestreitet nicht, dass er bei der Entlassung durch die Bell AG im medizinischen
Sinne nicht voll-, sondern nur teilinvalid war. Gegen die auf ein ärztliches Gutachten
gestützte Annahme der Vorinstanz, dass der Invaliditätsgrad 45% betragen habe, wendet er
BGE 87 II 89 S. 94 vor Bundesgericht mit Recht nichts ein ( BGE 77 II 299 Mitte, BGE 79
II 73 Erw. 7). Er macht dagegen geltend, er habe nach den Statuten der Genossenschaft
"Pensionskasse der Bell AG", die im Zeitpunkt seiner Entlassung noch in Kraft standen, auf
eine ungekürzte Invalidenrente Anspruch, obwohl medizinisch keine Vollinvalidität
bestand. Die Beklagte vertritt demgegenüber die Auffassung, nach den erwähnten Statuten
komme ihm nur eine dem festgestellten Invaliditätsgrad entsprechende Teilrente zu, an
deren Stelle sie eine Kapitalabfindung in Höhe des Barwerts dieser Rente ausrichten dürfe.
(Dass die Rente noch weiter zu kürzen sei, weil die für die Invalidität verantwortliche
Krankheit schon beim Eintritt des Klägers bestanden habe, und dass ihr Vorstand den
Betrag der Abfindungssumme nach seinem Gutfinden festsetzen könne, behauptet die



Beklagte heute - mit Recht - nicht mehr.) Ob der wegen Invalidität entlassene Kläger nach
den Genossenschaftsstatuten auf eine Vollrente oder nur auf eine Teilrente nach Massgabe
des Invaliditätsgrades Anspruch habe und ob die Beklagte befugt sei, anstelle der Rente
eine Kapitalabfindung in Höhe des Rentenbarwerts zu leisten, ist ausschliesslich eine Frage
der Auslegung jener Statuten.

E. 2
Die Auslegung der Statuten einer Genossenschaft im Sinne des OR wird vom Bundesrecht
beherrscht und kann daher gemäss Art. 43 OG vom Bundesgericht überprüft werden, wie
dies auch für die Auslegung vertraglicher Willenserklärungen gilt, soweit es sich dabei um
die Ermittlung ihres objektiven Sinnes handelt ( BGE 69 II 319 ff., BGE 77 II 173 , BGE 77
III 3 , BGE 83 II 403 ). Die allgemeinen Regeln für die Auslegung von privatrechtlichen
Verträgen und Satzungen sind, von Art. 18 OR abgesehen, nicht im Gesetz niedergelegt,
sondern von Lehre und Rechtsprechung herausgearbeitet worden. Daher kann dem Kläger
nicht schaden, dass die Berufungsschrift keine Angaben darüber enthält, welche
ausdrücklichen Vorschriften des Bundesrechts durch den angefochtenen BGE 87 II 89 S. 95
Entscheid verletzt worden seien. Vielmehr darf angenommen werden, er habe seine
Berufung in einer den Anforderungen von Art. 55 lit. c OG genügenden Weise begründet,
indem er in der Berufungsschrift darzutun suchte, dass die vorinstanzliche Auslegung der
streitigen Statutenbestimmungen unrichtig sei und insbesondere dem Aufbau der Statuten
nicht Rechnung trage und vom Wortlaut abweiche, auf den er nach Treu und Glauben habe
abstellen dürfen (vgl. BGE 82 II 335 Erw. 2). Der Streitwert betrug vor der letzten
kantonalen Instanz gemäss zutreffender Feststellung im angefochtenen Urteil noch rund Fr.
17'000.--. Die Berufungssumme ( Art. 46 OG ) ist also überschritten. Demnach ist auf die
Berufung einzutreten.

E. 3
Die Statuten einer privatrechtlichen Körperschaft sind wie vertragliche Willenserklärungen
(vgl. hiezuBGE 69 II 322, BGE 80 II 31 /32, BGE 81 II 363 , BGE 82 II 453 ) nach dem
Vertrauensprinzip auszulegen. Massgebend ist der Sinn, den die Mitglieder ihnen nach Treu
und Glauben vernünftigerweise beimessen dürfen (vgl. EGGER N. 17 zu Art. 60 ZGB ).
Dies gilt vor allem in Fällen wie dem vorliegenden, wo die Statuten vermögensrechtliche
Ansprüche der Mitglieder vorsehen, die ihrer Art nach auch in einem Vertrag geregelt sein
könnten. Da man es bei einer genossenschaftlichen Pensionskasse mit einer Versicherung
im weitern Sinne zu tun hat ( BGE 80 II 129 ) und das Mitglied sich den in den Statuten
niedergelegten Versicherungsbedingungen zu unterziehen hat, ohne daran etwas ändern zu
können, ist bei der Auslegung der betreffenden Statutenvorschriften insbesondere auch der
zumal für den Versicherungsvertrag und andere Formularverträge geltende Grundsatz
anwendbar, dass unklare Bestimmungen zu Ungunsten der Partei auszulegen sind, die sie
aufgestellt hat ( BGE 40 II 552 /53, BGE 45 II 456 , BGE 48 II 246 , BGE 50 II 543 , BGE
81 II 159 oben, BGE 82 II 452 , BGE 85 II 350 oben). Dieser Grundsatz, den die
schweizerische Gerichtspraxis nach der Ansicht von H. GAUGLER und M. KELLER
(Schweiz. Versicherungszeitschrift BGE 87 II 89 S. 96 1955/56 S. 1 ff., 33 ff., 80/81 und
1958/59 S. 14) meist zum Schaden einer sorgfältigen objektiven Auslegung voreilig (wenn
nicht überhaupt zu Unrecht) anwendet, der aber nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts nur eingreift, wenn sich eine Bestimmung anderswie nicht sicher deuten,
sondern in guten Treuen verschieden auffassen lässt, ergibt sich aus dem Vertrauensprinzip,
das in Art. 2 ZGB verankert ist und namentlich auch für die Auslegung von



Versicherungsbedingungen massgebend sein muss (vgl. EGGER N. 13 und 15 zu Art. 2
ZGB ; H. NAEF, Über die Auslegung des Versicherungsvertrages, 1950, S. 90/91; W. HUG
in Schweiz. Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht 1955 S. 22).

E. 4
Nach diesen Grundsätzen sind bei Beurteilung der Frage, welche Ansprüche dem Kläger
gegenüber der Beklagten zustehen, in erster Linie die §§ 17-22 der Genossenschaftsstatuten
heranzuziehen, die unter der Überschrift "Versicherte Leistungen der Kasse" stehen. Das
Kassenmitglied darf erwarten, dass ihm die Bestimmungen dieses Abschnitts über die
Voraussetzungen, die Art und den Umfang der Kassenleistungen abschliessend Auskunft
geben. Gemäss § 17 B 1 a werden nach Ablauf der fünf ersten Dienstjahre (die der Kläger
bei seiner Entlassung schon seit einiger Zeit zurückgelegt hatte) Invalidenrenten an
Mitglieder geleistet, die infolge von Krankheit oder Unfall weder ihre bisherige noch eine
andere, gleichwertige Stellung in der Bell AG versehen können. Im Sinne der
Statutenbestimmung, welche die Voraussetzungen des Anspruchs auf eine Invalidenrente
regelt, bedeutet Invalidität also unzweifelhaft die durch Krankheit oder Unfall bedingte
Unfähigkeit zur Leistung der bisherigen oder einer dieser gleichwertigen Arbeit beim
Dienstherrn, die sog. Berufsunfähigkeit. Nach § 21 der Statuten kommen für einen
Arbeitnehmer, der in diesem Sinne dauernd invalid ist, zwei Möglichkeiten BGE 87 II 89 S.
97 in Betracht: die Versetzung in den Ruhestand, d.h. die Entlassung aus dem Dienst der
Bell AG, und die Versetzung in eine Stelle mit geringerm Verdienst. Für den Fall der
Entlassung enthalten die §§ 17-22 der Statuten abgesehen von § 20, der die "Vollinvaliden-
und Altersrenten" nach Massgabe der Dienstjahre in Prozenten des anrechenbaren Lohns
festsetzt, nur noch die in § 22 niedergelegte Vorschrift, dass die Invalidenrente, wenn sie
zusammen mit einem vom Bezüger erzielten Einkommen aus anderweitigem, dauerndem
Arbeitsverdienst den frühern Lohn übersteigt, um diesen Mehrbetrag gekürzt werden muss.
Dass ein wegen Invalidität Entlassener, von dem anzunehmen ist, er könne möglicherweise
anderswo noch etwas verdienen, von vornherein nur eine dem medizinischen
Invaliditätsgrad entsprechende Teilrente erhalte, ist in den §§ 17-22 nicht vorgesehen. Die
einzige Vorschrift dieses Abschnitts, die von einer Teilrente handelt, ist § 21, wo der Fall
der Versetzung in eine Stelle mit kleinerm Jahresverdienst behandelt wird. Ein solcher
Versicherter erhält nach § 21 eine Teilrente, die nach der Verdiensteinbusse (nicht nach
dem medizinischen Invaliditätsgrad) und nach der Zahl der im Zeitpunkt der Versetzung
zurückgelegten Dienstjahre berechnet wird. Aus dieser Regelung dürfen die
Kassenmitglieder schliessen, der Umfang ihres Rentenanspruchs sei wie dessen Entstehung
von der Invalidität im medizinischen Sinne unabhängig; die Ausrichtung einer - nicht dem
Grade dieser Invalidität, sondern der tatsächlichen Verdiensteinbusse angepassten -
Teilrente komme einzig in Betracht, wenn die Invalidität (verstanden als Berufsunfähigkeit)
nicht zur Entlassung, sondern nur zur Versetzung in eine Stelle mit geringerm Lohn führt;
der wegen Invalidität Entlassene sei daher im Sinne der Statuten stets vollinvalid und
erhalte die in § 20 festgesetzten Leistungen. Zur Annahme, dass Vollinvalidität nichts
anderes als die eine weitere Verwendung im Dienste der Bell AG BGE 87 II 89 S. 98
ausschliessende Invalidität sei, sind die Versicherten um so eher berechtigt, als § 21 im
Anschluss an die Vorschrift, dass die wegen Invalidität in eine Stelle mit kleinerm Lohn
versetzten Arbeitnehmer eine Teilrente nach Massgabe der Verdiensteinbusse und der
bisherigen Dienstjahre erhalten, noch bestimmt, ein Teilrentner, der später wegen
gänzlicher Invalidität in den Ruhestand versetzt werde, habe Anspruch auf eine weitere
Rente, die nach Massgabe des zuletzt bezogenen Jahresverdienstes und der Gesamtzahl der



voll zurückgelegten Dienstjahre berechnet werde. Die gänzliche Invalidität bezeichnet hier
deutlich die zur Entlassung führende Invalidität im Gegensatz zu derjenigen, die bloss eine
Versetzung nach sich zieht.

E. 5
Vergeblich wendet die Beklagte gegen diese Auslegung der §§ 17-22 ein, wenn § 20 die
Renten für Vollinvalide festsetze, so könne diese Skala nicht unverändert auch für
Teilinvalide angewendet werden; die Rentenreduktion nach dem Grade der Invalidität sei
eine selbstverständliche Folge davon, dass § 20 die Renten bei totaler Invalidität bestimme.
Daraus, dass § 20 die Vollinvalidenrenten (pensions d'invalidité totale) in Prozenten des
anrechenbaren Lohnes festsetzt, ergibt sich durch Gegenschluss nur, dass es neben den so
berechneten Vollinvalidenrenten in gewissen Fällen auch anders berechnete
Teilinvalidenrenten gibt. Dagegen lässt sich dieser Bestimmung nichts darüber entnehmen,
wann solche ausgerichtet werden und wie sie zu berechnen sind, sondern diese Frage wird
durch den bereits erwähnten § 21 beantwortet. Darnach besteht das Gegenstück zu den
Vollinvalidenrenten, die § 20 festsetzt, nicht in nach dem medizinischen Invaliditätsgrad
bemessenen Teilrenten für Entlassene, die voraussichtlich anderwärts noch etwas verdienen
können, sondern in den auf Grund der Verdiensteinbusse berechneten Teilrenten für
Versicherte, die in eine Stelle mit geringerm Verdienst versetzt worden sind.

E. 6
Unbehelflich ist auch die Behauptung der Beklagten, BGE 87 II 89 S. 99 die Ausrichtung
von Vollrenten an Entlassene, die medizinisch nur teilinvalid sind, würde eine Belastung
der Pensionskasse bedeuten, die vom Standpunkt des Versicherungsmathematikers aus
nicht gerechtfertigt werden könnte und auf eine Schädigung der übrigen Versicherten
hinausliefe; es sei unmöglich anzunehmen, dass z.B. eine einprozentige Invalidität einen
Anspruch auf eine Vollrente begründe. a) Ein gewöhnliches Kassenmitglied kann nicht
wissen, für welche Leistungen eine Kasse versicherungsmathematisch eingerichtet ist. Es
ist vielmehr grundsätzlich Sache der Kasse, die durch ihren finanziellen Aufbau allfällig
gebotenen Einschränkungen der Versicherungsleistungen in den Statuten klar zum
Ausdruck zu bringen. Eine Vorschrift, die ausdrücklich sagen würde, dass die Renten der
wegen Invalidität Entlassenen nach dem medizinischen Invaliditätsgrad abzustufen seien,
ist aber eben, wie schon festgestellt, in dem den Kassenleistungen gewidmeten Abschnitt
der massgebenden Statuten nicht zu finden. b) Bei dieser Sachlage wären die
Kassenmitglieder höchstens dann nicht berechtigt, aus den Statuten zu schliessen, dass ein
Entlassener in jedem Falle (auch bei medizinisch nur partieller Invalidität) grundsätzlich
eine Vollrente erhalte, wenn ein vernünftiger Laie sich bei gehöriger Überlegung ohne
weiteres davon Rechenschaft geben könnte, dass eine Pensionskasse ihren Mitgliedern
solche Leistungen unmöglich gewähren könne, oder wenn er sich sagen müsste, es wäre
(wie die Vorinstanz annimmt) mit Sinn und Zweck einer Pensionskasse unvereinbar, "wenn
ein Versicherter, der wegen Teilinvalidität aus den Diensten der Bell AG ausscheidet, unter
sonst gleichen Umständen besser gestellt sein" (d.h. eine grössere Rente erhalten) "sollte als
einer, der bei der Bell AG weiterarbeiten kann." Eine solche Überlegung drängte sich
jedoch den Mitgliedern der Genossenschaft Pensionskasse der Bell AG keineswegs auf. Es
gab und gibt zahlreiche BGE 87 II 89 S. 100 Pensionskassen, die im Falle der durch
Krankheit oder Unfall bedingten Entlassung ohne Rücksicht auf den medizinischen
Invaliditätsgrad unter Vorbehalt der Kürzung wegen anderweitigen Erwerbseinkommens
die volle Invalidenrente ausrichten, während sie den zu einem geringern Lohn



Weiterbeschäftigten höchstens eine Teilrente gewähren. Dieses System kommt nicht nur bei
Pensionskassen öffentlicher Verwaltungen vor (vgl. z.B. die frühere und jetzige Regelung
im Kanton Basel-Stadt: Gesetz betr. die Pensionierung der Staatsangestellten vom 9.
Februar 1922, ersetzt durch das Gesetz betr. Pensions-, Witwen- und Waisenkasse des
Basler Staatspersonals vom 9. Dezember 1948), sondern auch bei solchen von
Privatunternehmungen (vgl. H. F. MOSER, Personalfürsorge, 1943, S. 10: "Der Begriff der
teilweisen Invalidität, der aus dem Gebiet der Unfallversicherung gut bekannt ist, findet im
Personalfürsorgewesen kaum besondere Beachtung...", und KARL MÜLLER, Die
Rechtsstellung der Versicherten bei Pensionskassevereinen, 1948, S. 57: "Grundsätzlich
wird der Grad der Invalidität nicht beachtet. Einzelne Kassen haben aber auch in diesem
Zusammenhang besondere Vorschriften. Die Regelung für den Fall der Teilinvalidität
kommt aber nur dann zu Anwendung, wenn der Arbeitnehmer noch weiterhin mit
reduziertem Gehalt im Betrieb beschäftigt wird."). Das Beispiel dieser Kassen zeigt, dass
das in Frage stehende System durchaus praktikabel ist. Dass ein wegen Invalidität
Entlassener, auch wenn er nicht gänzlich arbeitsunfähig ist, eine grössere Invalidenrente
erhält als einer, der zu kleinerm Lohn weiterbeschäftigt wird und für diesen Lohn versichert
bleibt, lässt sich sachlich sehr wohl rechtfertigen. Die Mitglieder der Genossenschaft
Pensionskasse der Bell AG hatten also keinerlei Grund zur Annahme, nach der Natur der
Sache oder aus Gründen der Rechtsgleichheit könne es nicht die Meinung der Statuten sein,
dass der wegen Invalidität Entlassene unter dem erwähnten Vorbehalt stets eine Vollrente
erhalte. Das Beispiel mit der BGE 87 II 89 S. 101 einprozentigen Invalidität kann schon
deshalb nichts beweisen, weil eine so geringfügige Invalidität praktisch nie zur Entlassung
führt. Und wenn schliesslich das Reglement der 1958 gegründeten Stiftung Pensionskasse
der Bell AG für den Fall der dauernden Teilinvalidität allgemein eine Reduktion der
Invalidenpension auf den Grad der festgestellten Invalidität vorsieht (was sich zum Teil
daraus erklären mag, dass unter der heutigen Konjunktur ein zur Verwendung in einem
bestimmten Betrieb untauglich gewordener, aber nicht gänzlich erwerbsunfähiger
Arbeitnehmer eher als früher auf eine andere Stelle rechnen kann), so ist dies für die
Auslegung der im vorliegenden Falle massgebenden, ganz anders lautenden
Genossenschaftsstatuten ohne Bedeutung. Es bleibt also dabei, dass die Kassenmitglieder
aus den §§ 17-22 dieser Statuten nach Treu und Glauben schliessen durften, einem nach
mehr als fünf Dienstjahren wegen Invalidität entlassenen Versicherten sei unter dem
Vorbehalte des § 22 eine Vollrente zu gewähren, auch wenn er medizinisch nur teilinvalid
ist. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz enthalten diese Bestimmungen mit Bezug auf
die Ansprüche eines solchen Versicherten keine Lücke, die der Richter auszufüllen hätte.

E. 7
Mit dem Hinweis auf § 30 der Statuten, auf den die Beklagte und die Vorinstanz grosses
Gewicht legen, lässt sich das Ergebnis der bisherigen Erwägungen nicht umstossen. § 30
Abs. 1 bestimmt, ein wegen Invalidität vorzeitig pensioniertes Mitglied verliere den
Pensionsanspruch, wenn es vor Erreichen der statutarischen Altersgrenze wieder
dienstfähig werde und sich weigere, seinen frühern Dienst bei der Bell AG wieder
aufzunehmen. Hier wird also nicht auf die Arbeitsfähigkeit im allgemeinen, sondern wie in
§ 17 auf die Fähigkeit zur Verrichtung des vor der Pensionierung besorgten Dienstes bei der
Bell AG, die Dienst- oder Berufsfähigkeit, abgestellt. § 30 Abs. 2 spricht demgegenüber
vom Falle, dass ein BGE 87 II 89 S. 102 wegen Invalidität vorzeitig Pensionierter "nur eine
teilweise Arbeitsfähigkeit wieder erreicht", und bestimmt, dass ein solcher Versicherter
"eine dem Grad der Teilinvalidität entsprechende Teilrente" erhalte. Dabei bleibt es nach §



30 Abs. 2, wenn dem Versicherten eine geeignete Beschäftigung bei der Bell AG geboten
werden kann. Für den Fall, dass "ein Teilinvalider gezwungen ist, anderweitig Arbeit
aufzunehmen", behält sich die Kasse dagegen nach § 30 Abs. 2 die "etwaige Barabfindung"
nach § 17 A, letzter Absatz, vor. Dieser Bestimmung liegt anscheinend die Auffassung
zugrunde, eine Vollrente sei nur solange auszurichten, als der Bezüger gänzlich
arbeitsunfähig (nicht bloss zur Verwendung im Dienste der Bell AG untauglich) ist. Dem
Pensionierten, der wieder teilweise arbeitsfähig wird, sei nur noch eine Teilrente zu leisten,
gleichgültig, ob er wieder bei der Bell AG beschäftigt werden kann oder nicht, und zwar sei
diese Rente nicht nach der Differenz zwischen dem frühern und dem gegenwärtigen
Verdienst, sondern nach dem Invaliditätsgrad im medizinischen Sinne zu bemessen. Statt
dieser Teilrente könne einem wieder teilarbeitsfähig gewordenen Versicherten, dem die
Bell AG keine geeignete Beschäftigung bieten kann, eine nach dem Ermessen des
Vorstands festgesetzte einmalige Abfindung ausbezahlt werden. Diese Regelung steht mit
derjenigen, die sich nach Erw. 4 bis 6 hievor aus den §§ 17-22 ergibt, mindestens insoweit
in scharfem Widerspruch, als sie für Pensionierte, die wieder teilarbeitsfähig geworden
sind, aber von der Bell AG nicht wieder eingestellt werden, die Ausrichtung einer Teilrente
oder gar nur einer vom Vorstand festgesetzten Barabfindung vorsieht. Es ist ungereimt,
einerseits dem wegen Invalidität Entlassenen ohne Rücksicht auf den medizinischen
Invaliditätsgrad eine Vollrente zu gewähren und andererseits vorzuschreiben, dass ein
Pensionierter, der die Arbeitsfähigkeit zum Teil wieder erlangt, aber nicht wieder bei der
Bell AG angestellt wird, sondern entlassen bleibt, sich eine Kürzung BGE 87 II 89 S. 103
seiner Rente nach dem Invaliditätsgrad oder sogar den Entzug der Rente gegen eine
Barabfindung gefallen lassen müsse. Hieraus folgt aber entgegen der Auffassung der
Beklagten und der Vorinstanz nicht, dass den §§ 17-22 der Statuten richtigerweise der Sinn
beizulegen sei, der wegen Invalidität Entlassene habe von vornherein nur auf eine Rente
nach Massgabe des Invaliditätsgrades Anspruch. Wie schon gesagt, dürfen die Versicherten
davon ausgehen, dass die Voraussetzungen, die Art und der Umfang der Kassenleistungen
in dem diesen Leistungen gewidmeten Abschnitt der Statuten (§§ 17-22) abschliessend
geregelt seien. Zu dieser Annahme sind sie auf jeden Fall unter der Voraussetzung
berechtigt, dass sich diesen Bestimmungen bei unbefangener Betrachtung eine vollständige
und an sich vernünftige Regelung der genannten Punkte entnehmen lässt, wie es
festgestelltermassen zutrifft. Die Versicherten brauchen sich daher nicht gefallen zu lassen,
dass aus der Vorschrift von § 30, die vom Verlust und von der Änderung der Ansprüche
infolge nach der Pensionierung eintretender Umstände handelt, der Rückschluss gezogen
wird, ihre Ansprüche seien schon von Anfang an Beschränkungen unterworfen, die aus den
Bestimmungen über die Entstehung und die Höhe des Rentenanspruchs nicht hervorgehen.
Eine solche ausdehnende Auslegung von § 30, die eine wichtige, den Versicherten
nachteilige Modalität des Rentenanspruchs gewissermassen durch die Hintertüre einführen
würde, ist mit dem Vertrauensprinzip unvereinbar. Viel eher könnte sich fragen, ob die
Vorschrift von § 30 Abs. 2 wegen des innern Widerspruchs mit den §§ 17-22 in den Fällen,
für die sie nach ihrem Wortlaut gilt, nur mit starken Einschränkungen oder überhaupt nicht
angewendet werden könne, weil sie, neben den §§ 17-22 betrachtet, als äusserst unklar
erscheint. Diese Frage braucht hier jedoch nicht entschieden zu werden, sondern es genügt
die Feststellung, dass § 30 an dem aus §§ 17-22 abzuleitenden Grundsatz, dass den wegen
Invalidität Entlassenen ohne Rücksicht auf BGE 87 II 89 S. 104 den medizinischen
Invaliditätsgrad eine Vollrente auszusetzen ist, nichts ändern kann.

E. 8



So wenig wie § 30 Abs. 2 kann § 28 der Statuten die Auffassung der Beklagten stützen,
dass ein wegen Invalidität Entlassener, der im Zeitpunkt der Pensionierung im
medizinischen Sinne nur teilinvalid war, bloss eine Teilrente gemäss dem Invaliditätsgrad
zugut habe. Die Vorschrift von § 28, laut welcher die Pensionierung durch den Vorstand
erfolgt und dieser nach Massgabe der Statuten über die Höhe der Pension entscheidet, hat
entgegen der Ansicht der Beklagten nicht nur unter der Voraussetzung einen vernünftigen
Sinn, dass bei der Pensionierung der Invaliditätsgrad festzustellen ist. Vielmehr ist ein
Entscheid über die Höhe der im konkreten Fall auszurichtenden Pension auch dann
erforderlich, wenn man annimmt, dem wegen Invalidität Entlassenen komme stets eine
Vollrente, dem zu geringerm Lohn Weiterbeschäftigten eine Teilrente im Sinne von § 21
zu.

E. 9
Die von der Beklagten in Anspruch genommene Befugnis, einem Versicherten bei der
Pensionierung anstelle der nach §§ 17-22 der Statuten geschuldeten Rente eine
Barabfindung auszuzahlen, kann sich nicht auf § 30 Abs. 2 in Verbindung mit dem letzten
Absatz von § 17 A stützen, weil aus § 30 Abs. 2, wie in Erwägung 7 hievor dargelegt, keine
Beschränkungen der dem Versicherten mit der Entlassung erwachsenden Rentenansprüche
abgeleitet werden dürfen. Es besteht aber auch keine andere Statutenvorschrift, die der
Beklagten die von ihr beanspruchte Befugnis zuerkennen würde. Ebensowenig ergibt sich
diese Befugnis etwa unmittelbar aus dem Gesetz (vgl. BGE 80 II 130 ). Mangels einer
Grundlage im Gesetz oder in einer klaren Statutenbestimmung kommt eine Ablösung des
mit der Invalidität entstandenen Rentenanspruchs, der nach dem eben erwähnten Präjudiz
die Eigenschaft eines wohlerworbenen Rechts besitzt, keinesfalls in Frage. Eine solche
Ablösung passt auch nicht zu dem von der BGE 87 II 89 S. 105 Beklagten gewählten
Versicherungssystem. Daher ist dem Kläger eine Rente zuzusprechen. Dass die Vollrente
für ihn Fr. 138.50 pro Monat ausmacht, ist unbestritten.

E. 10
Eine Kürzung der Rente nach § 22 der Statuten kann heute nicht erfolgen. Die Beklagte hat
erst in der Hauptverhandlung von Zivilgericht geltend gemacht, dass im Fall der
Zusprechung einer Rente eine solche Kürzung erfolgen müsse. Dieses Vorbringen war nach
dem Urteil des Zivilgerichts verspätet. Diese auf der Anwendung des massgebenden
kantonalen Prozessrechts beruhende Annahme, gegen welche die Beklagte übrigens vor
Appellationsgericht und Bundesgericht nichts eingewendet hat, kann vom Bundesgericht im
Berufungsverfahren nicht überprüft werden ( Art. 43 OG ). Hievon abgesehen fehlen auch
genügende Angaben über die für die Anwendung von § 22 erheblichen Tatsachen. Es ist zu
beachten, dass nach § 22 nur ein dauernder Arbeitsverdienst in Betracht fällt. Über die
Verdienstverhältnisse des Klägers in der Zeit zwischen der Entlassung durch die Bell AG
und der Anstellung bei der Bentele AG ist den Akten nichts zu entnehmen. Das
Bundesgericht könnte also über die Frage der Rentenkürzung nach § 22, selbst wenn sie
rechtzeitig aufgeworfen worden wäre, nicht selber entscheiden und hätte auch keinen
Anlass, die Sache zur Beurteilung dieses Nebenpunktes an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Es kann daher dahingestellt bleiben, ob bei der Anwendung von § 22 allenfalls neben dem
neuen Verdienst des Klägers auch die Mehrauslagen zu berücksichtigen wären, die ihm
seine Krankheit verursacht.

E. 11



Da es sich um eine Leistungsklage handelt, sind dem Kläger die bis zum Urteilstag fällig
gewordenen Rentenbeträge samt Verzugszinsen seit der Mahnung (27. Mai 1957),
abzüglich der von der Beklagten geleisteten Abschlagszahlungen samt Zinsen, in
Kapitalform zuzusprechen. Für die Zukunft ist dem Kläger eine lebenslängliche Rente
zuzuerkennen. Der Beklagten ist vorzubehalten, die künftigen Rentenleistungen gemäss §
22 der BGE 87 II 89 S. 106 Statuten zu kürzen, falls die Voraussetzungen dafür eintreffen.
Die Kapitalforderung des Klägers berechnet sich wie folgt: ..... Dispositiv
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